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Frauen im gewerblich-technischen Handwerk

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Fachkräftemangel hat nach Ansicht der Fragesteller das gewerblich-
technische Handwerk seit Langem erreicht (als gewerblich-technische Berufe 
werden nachfolgend die Berufe der Berufsgruppen 07 bis 65 der Klassifizie-
rung der Berufe, Ausgabe 1992 gezählt, ohne die Gruppe der Ernährungs-
berufe 39 bis 43). Insbesondere die Industrie und das Handwerk bilden hier 
aus. Trotzdem wurde und wird das Potenzial, das Frauen für diese Berufe mit-
bringen, aus Sicht der Fragesteller noch zu wenig erschlossen. So wird nur 
jeder fünfte Handwerksbetrieb (19,4 Prozent) von einer Frau geführt und jede 
vierte Gründung im Handwerk erfolgt durch eine Frau- diese Zahlen umfassen 
auch nicht-technisch-gewerbliche Handwerksberufe, weshalb sie in diesem 
Bereich nochmal deutlich niedriger sein dürften (www.zdh.de/fachbereiche/
soziale-sicherungssysteme/frauen-im-handwerk/). Zwar gibt es seit einigen 
Jahren einen begrüßenswerten Wandel hin zu mehr Frauen im Handwerk und 
in anderen technischen Berufen, jedoch reichen die Maßnahmen zur Gewin-
nung von Frauen in diesen Berufen, wie einzelne Werbekampagnen (z. B. 
ZDH Broschüre „Frauen können alles“) nicht aus. Die Auflistungen der zehn 
lehrlingsstärksten Ausbildungen bei Männern und Frauen zeigen, wie unter-
schiedlich gelagert die Interessen liegen: Während die Friseurin, die Kauffrau 
für Büromanagement und die Lebensmittelfachverkäuferin bei den Frauen die 
Liste mit deutlichem Abstand anführen, sind es bei den Männern der Kraft-
fahrzeugmechatroniker, der Elektroniker und der Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Jedoch kommen danach bei den Frauen 
genauso wie bei den Männern die Kraftfahrzeugmechatronikerin, die Tisch-
lerin und die Malerin und Lackiererin bei den zehn gefragtesten Aus-
bildungsberufen vor. Dennoch stehen einer weiblichen Auszubildenden im 
Kfz-Handwerk 26 männliche Auszubildende gegenüber, bei den Tischlerinnen 
beträgt dieses Verhältnis eine Frau zu sieben Männern (www.zdh.de/fachberei
che/wirtschaft-energie-umwelt/statistik/kennzahlen-handwerk/frauen-im-
handwerk/?L=0).
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Die Frauen, die in diesen Gewerken als Handwerkerinnen tätig sind oder sein 
wollen, haben nach Auffassung der Fragesteller nach wie vor häufig mit Vor-
behalten zu kämpfen. Klischeevorstellungen über die körperliche Belastbar-
keit spielen hier eine Rolle, während z. B. Pflegeberufe als selbstverständlich 
für Frauen geeignet angesehen werden, trotz der großen körperlichen Belas-
tungen. Solche Klischees schaden Frauen und Männern, weil sie dazu führen, 
dass Frauen sich selbst oft unterschätzen und von anderen unterschätzt werden 
und weil sie Männer daran hindern, übergroße Belastungen anzusprechen und 
sie so ihre Gesundheit in Gefahr bringen. Auch das außerhalb der Baubranche 
recht unbekannte Beschäftigungsverbot für Frauen in vielen Bauberufen in 
Westdeutschland, das bis 1994 galt, hat nach Meinung der Fragesteller die 
Vorstellungswelten vieler Menschen geprägt.

Es gilt nach Ansicht der Fragesteller deshalb, bestehende Hürden für Frauen 
am Arbeits-, Aus- und Fortbildungsmarkt abzubauen. Neben der Förderung 
von weiblichen Vorbildern, die andere Frauen ermutigen, ungewöhnliche 
Wege zu gehen, und der Förderung von Frauen-Netzwerken gilt es auch, 
Sexismus und Klischeevorstellungen abzubauen. Auch bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gibt es nach Ansicht der Fragesteller viel zu tun. Beim 
Mutterschutz etwa gilt aufgrund von hohen Belastungen durch z. B. Staub, 
Lärm und schweres Heben meist ab dem Bekanntwerden der Schwangerschaft 
ein Beschäftigungsverbot. Während Arbeitnehmerinnen für diese Zeit Aus-
gleichszahlungen von ihrem Arbeitgeber erhalten, gelten die Mutterschutz-
regelungen für weibliche Selbstständige nicht. Sie müssen sich auf andere 
Weise für berufliche Unterbrechungen durch Schwangerschaft und Mutter-
schaft absichern. Dies stellt auch deshalb ein besonderes Problem dar, weil 
sich verhältnismäßig viele Handwerkerinnen für die Selbstständigkeit ent-
scheiden, um überhaupt den erlernten Beruf ausüben zu können. Denn eine 
abhängige Beschäftigung zu finden, ist für Frauen in diesem Bereich nach wie 
vor schwieriger. Auch nutzen viele Frauen die Möglichkeit der selbstständigen 
Arbeit, um Arbeitszeiten flexibel zu gestalten und eigene Nischen zu besetzen 
(www.zdh.de/fachbereiche/wirtschaft-energie-umwelt/statistik/kennzahlen-
handwerk/frauen-im-handwerk/?L=0).

Datengrundlage:

 1. Wie viele Personen beginnen nach Kenntnis der Bundesregierung jährlich 
eine Ausbildung als Tischlerin, Malerin und Lackiererin, Kfz-Mechatro-
nikerin, Elektronikerin, Metallbauerin und als Anlagenmechanikerin für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (bitte Jahreswerte nach Gewerken 
ab 1998 getrennt für Frauen und Männer sowie absolut und anteilig aus-
weisen)?

In der nachfolgenden Tabelle werden die neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge für die aufgeführten Berufe ausgewiesen. Etwaige Vorgänger-Berufe 
(z. B. Kfz-Elektrikerin/Kfz-Elektriker und Kfz-Mechanikerin/Kfz-Mechaniker 
bei der Kfz-Mechatronikerin bzw. beim Kfz-Mechatroniker) und Fachrichtun-
gen (z. B. bei Malerinnen/Malern und Lackiererinnen/Lackierern) sind für Ver-
gleiche über die Zeit aggregiert.
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Tabelle: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge

Quelle: ZDH 2019

Der Frauenanteil bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen hat sich 
danach in allen betrachteten Berufen erhöht. In den Berufen Kfz-Mechatroni-
ker/Kfz-Mechatronikerin, Elektroniker/Elektronikerin, Metallbauer/Metallbau-
erin und Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin Sanitär/Heizung/Klima ist 
auch die absolute Zahl der mit Frauen neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge, gegen den Gesamttrend, im betrachteten Zeitraum gestiegen.

 2. Wie viele Auszubildende im Tischler-, Maler- und Lackierer-, Kfz-
Mechatronik-, Elektronik-, Metallbau- und Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnikanlagenhandwerk haben nach Kenntnis der Bundesregierung 
jährlich ihre Ausbildung innerhalb des ersten, zweiten oder dritten Lehr-
jahres abgebrochen (bitte Jahreswerte nach Gewerken ab 1998 getrennt 
für Frauen und Männer sowie absolut und anteilig ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen keine Angaben über Ausbildungsabbrüche vor. 
Auswertbar sind lediglich Daten zu vorzeitig gelösten Ausbildungsverträgen.
Vertragslösungen sind vor Ablauf der im Berufsausbildungsvertrag genannten 
Ausbildungszeit gelöste Ausbildungsverträge. Eine Vertragslösung bedeutet 
nicht unbedingt einen endgültigen Abbruch der Berufsausbildung; auch 
Betriebs- oder Berufswechsel innerhalb des dualen Systems können mit Ver-
tragslösungen einhergehen. Der Großteil der Jugendlichen mit gelöstem Aus-
bildungsvertrag schließt erneut einen Ausbildungsvertrag im dualen System ab. 
Nach einer Studie aus dem Jahr 2002 und verschiedenen aktuelleren Studien in 
Teilregionen bzw. Kammerbezirken sind dies in relativ kurzer Zeit nach der 
Vertragslösung bereits ca. 50 Prozent aller Auszubildenden mit vorzeitig ge-
löstem Vertrag.
In der nachfolgenden Tabelle werden die vorzeitig gelösten Ausbildungsver-
träge für die aufgeführten Berufe ausgewiesen. Etwaige Vorgänger-Berufe 
(z. B. Kfz-Elektriker/Kfz-Elektrikerin und Kfz-Mechaniker/Kfz-Mechanikerin 
beim Kfz-Mechatroniker bzw. bei der Kfz-Mechatronikerin) und Fachrichtun-
gen (z. B. bei Malern/Malerinnen und Lackierern/Lackiererinnen) sind für Ver-
gleiche über die Zeit aggregiert.
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Tabelle: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge

Quelle: ZDH 2019

Der Frauenanteil bei den vorzeitig gelösten Ausbildungsverträgen in den be-
trachteten Berufen entspricht danach etwa jenem bei den Neuverträgen. Das 
heißt, der wachsende Anteil von Frauen, die einen Ausbildungsvertrag in einem 
der betrachteten Berufe abschließen (vgl. Antwort zu Frage 1), führt „auto-
matisch“ dazu, dass ihr Anteil bei den vorzeitigen Vertragslösungen über die 
Zeit zunimmt.

 3. Wie viele Auszubildende haben nach Kenntnis der Bundesregierung jähr-
lich ihre Ausbildung im Tischler-, Maler- und Lackierer-, Kfz-Mecha-
tronik-, Elektronik-, Metallbau-, und Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technikanlagenhandwerk mit der Gesellenprüfung abgeschlossen, und 
wie waren die Erfolgsquoten (bitte Jahreswerte nach Gewerken ab 1998 
getrennt für Frauen und Männer sowie absolut und anteilig ausweisen)?

In der nachfolgenden Tabelle werden die erfolgreich bestandenen Gesellen-
prüfungen für die aufgeführten Berufe ausgewiesen. Etwaige Vorgänger-Berufe 
(z. B. Kfz-Elektriker/Kfz-Elektrikerin und Kfz-Mechaniker/Kfz-Mechanikerin 
beim Kfz-Mechatroniker bzw. bei der Kfz-Mechatronikerin) und Fachrichtun-
gen (z. B. bei Malern/Malerinnen und Lackierern/Lackiererinnen) sind für Ver-
gleiche über die Zeit aggregiert. Die Erfolgsquote ist als Anteil der erfolg-
reichen Prüfungsteilnahmen an allen Prüfungsteilnahmen definiert.
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Tabelle: Erfolgreich bestandene Gesellenprüfungen

Quelle: ZDH 2019

Tabelle: Erfolgreich bestandene Gesellenprüfungen

Quelle: ZDH 2019

Der Frauenanteil bei den erfolgreich bestandenen Gesellenprüfungen in den be-
trachteten Berufen entwickelt sich danach mit etwa drei- bis vierjähriger Ver-
zögerung (= durchschnittliche Ausbildungsdauer) äquivalent zu jenem bei den 
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Die Erfolgsquote der Frauen bei 
den Prüfungsteilnahmen liegt in allen betrachteten Ausbildungsberufen in den 
jüngsten Jahren über dem Gesamtschnitt. Frauen schließen die Gesellen-
abschlussprüfung in den betrachteten Berufen hiernach häufiger mit Erfolg ab.
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 4. Wie viele Handwerker und Handwerkerinnen haben nach Kenntnis der 
Bundesregierung jährlich eine erfolgreiche Meisterprüfung im Tischler-, 
Maler- und Lackierer-, Kfz-Mechatronik-, Elektronik-, Metallbau- und 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikanlagenhandwerk abgelegt, und wie 
waren die Erfolgsquoten (bitte Jahreswerte nach Gewerken ab 1998 ge-
trennt für Frauen und Männer sowie absolut und anteilig ausweisen)?

In der nachfolgenden Tabelle werden die erfolgreich bestandenen Meisterprü-
fungen für die aufgeführten Handwerke ausgewiesen. Handwerks- (gemäß An-
lage A/B der Handwerksordnung) und Ausbildungsberufsbezeichnung sind 
nicht in allen Fällen deckungsgleich (z. B. Anlagenmechaniker/Anlagenmecha-
nikerin SanitärHeizungKlima gehört zum Installateur- und Heizungsbauer-
Handwerk). Auf die Ausweisung von Erfolgsquoten wird aus statistischen 
Gründen (zum Teil sehr geringe Fallzahl) und aus methodischen Gründen ver-
zichtet.
Tabelle: Erfolgreich bestandene Meisterprüfungen

Quelle: ZDH 2019

Mit Verzögerung (nach Daten des Forschungsinstitutes für Berufsbildung im 
Handwerk an der Universität Köln [FBH] liegen zwischen Gesellen- und 
Meisterprüfung im Mittel 6,9 Jahre [vgl. FBH Absolventenstudie 2017]) ent-
wickelt sich der Frauenanteil an den Meisterprüfungen in den betrachteten 
Handwerken ähnlich wie jener bei den Gesellenprüfungen. Die Zahl der von 
Frauen erfolgreich abgelegten Meisterprüfungen ist, mit Ausnahme des 
Tischlerhandwerks, danach in allen betrachteten Handwerken zwischen 1998 
und 2018 gestiegen.
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 5. Wie viele Handwerker und Handwerkerinnen arbeiten nach Kenntnis der 
Bundesregierung sozialversicherungspflichtig im Tischler-, Maler- und 
Lackierer-, Kfz-Mechatronik-, Elektronik- und Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnikanlagenhandwerk (bitte Jahreswerte nach Gewerken ab 
1998 getrennt für Frauen und Männer sowie absolut und anteilig aus-
weisen)?

Die in der Vorbemerkung der Fragesteller genannte Klassifizierung der Berufe, 
Ausgabe 1992, ist nicht Bestandteil der Berichterstattung der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit (BA). Seit einigen Jahren nutzt die Statistik der BA 
die Klassifikation der Berufe (KldB) 2010. Für davorliegende, frühere Zeiträu-
me liegen Informationen nach der KldB 1988 vor. Aufgrund der eingeschränk-
ten Vergleichbarkeit zwischen der KldB 2010 und der KldB 1988 beginnen die 
Antwortbeiträge zu den Fragen 5 und 15 erst ab dem Zeitpunkt, für den Infor-
mationen nach der KldB 2010 vorliegen.
Für Frage 5 wurden diejenigen Berufs(unter)gruppen bzw. Berufsgattungen 
nach der KldB 2010 ausgewertet, in denen die in der Frage genannten Berufe 
(ggf. zusammen mit anderen Berufen) geführt werden. Für die Fragen 15 
bis 17, in denen sich die Fragestellerinnen und Fragesteller übergreifend auf 
das gewerblich-technische Handwerk beziehen, wurde das spezifische Berufs-
aggregat „Handwerksberufe“ ohne die Berufe der Lebensmittelherstellung und 
-verarbeitung ausgewertet. In Rahmen der vorliegenden Antwort entspricht also 
das gewerblich-technische Handwerk den Handwerksberufen (gemäß dem ge-
nannten Aggregat) abzüglich der Berufe der Lebensmittelherstellung und -ver-
arbeitung.
Die Auswertung einzelner Berufe ist in der Statistik der BA nicht vorgesehen. 
Die Zuordnung der genannten Berufe zu Berufs(unter)gruppen bzw. Berufs-
gattungen wurde wie folgt vorgenommen:
Tischler/Tischlerinnen: Berufsgattung 22342 „Berufe im Holz-, Möbel- und 
Innenausbau – Fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ (nicht weiter differenziert 
auswertbar, darin sind auch die Tischler/Tischlerinnen enthalten).
Maler/Malerinnen und Lackierer/Lackiererinnen: Berufsuntergruppe 3321 
„Berufe für Maler- und Lackiererarbeiten“.
KFZ-Mechatroniker/Kfz-Mechatronikerinnen: Berufsgattung 25212 „Berufe in 
der Kraftfahrzeugtechnik – Fachlich ausgerichtete Tätigkeiten (nicht weiter 
differenziert auswertbar, darin sind auch die KfZ-Mechatroniker/Kfz-Mecha-
tronikerinnen enthalten)“.
Elektroniker/Elektronikerinnen: Berufsgruppe 262 „Energietechnik (z. B. Elek-
troinstallateur/Elektroinstallateurin)“ und 263 „Elektrotechnik (z. B. Ingenieu-
re/Ingenieurinnen – Elektrotechnik)“. In diesen beiden Berufsgruppen sind die 
meisten Elektroniker-Berufe enthalten. Vereinzelt finden sich Elektroniker-
Berufe auch in 261 „Mechatronik und Automatisierungstechnik“ (diese Berufs-
gruppe wurde nicht ausgewertet).
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikanlagenhandwerk: Berufsuntergruppe 
3421 „Berufe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA waren in dem Berufsaggre-
gat „Handwerksberufe“ zuletzt (30. Juni 2018) insgesamt rund 1.714.000 Per-
sonen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter rund 134.000 Frauen 
(7,8 Prozent). Weitere Ergebnisse nach Berufs(unter)gruppen und Berufsgattun-
gen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019
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In der Beschäftigungsstatistik wird als Jahreswert der Wert zum 30. Juni des 
jeweiligen Jahres herangezogen. Der älteste Wert zum 30. Juni, für den Daten 
nach der KldB 2010 vorliegen, ist der Wert des Jahres 2013. Die Zeitreihe der 
Werte zum 30. Juni reicht (aufgrund der Wartezeiten in der Beschäftigungs-
statistik) aktuell bis Juni 2018.

 6. Wie viele Handwerker und Handwerkerinnen haben nach Kenntnis der 
Bundesregierung jährlich eine Ausnahmegenehmigung nach § 7b der 
Handwerksordnung im Tischler-, Maler- und Lackierer-, Kfz-Mechatro-
nik-, Elektronik-, Metallbau- und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-
anlagenhandwerk erhalten (bitte Jahreswerte nach Gewerken ab 2004 ge-
trennt für Frauen und Männer sowie absolut und anteilig ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen mit Bezug auf die Ausnahmebewilligungen nach 
§ 7b der Handwerksordnung keine nach Männern und Frauen getrennten An-
gaben vor. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestags-
drucksache 19/6095 „Auswirkungen der Handwerksnovelle 2004“ verwiesen

 7. Wie viele Handwerksbetriebe im Tischler-, Maler- und Lackierer-, Kfz-
Mechatronik-, Elektronik-, Metallbau- und Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnikanlagenhandwerk werden nach Kenntnis der Bundesregierung 
von Frauen, und wie viele partnerschaftlich geführt, und wie hoch ist der 
jeweilige Anteil an allen Handwerksbetrieben des jeweiligen Gewerkes?

Informationen zum Anteil der Frauen, die in den einzelnen Gewerken als In-
haberinnen, Geschäftsführerinnen oder Gesellschafterinnen tätig sind, können 
der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.
Tabelle: Frauen als Inhaberinnen, Geschäftsführerinnen und Gesellschafterin-
nen

Quelle: ZDH 2019

*) % Kursiv = über Anteil Anlage A gesamt
**) prozentualer Anteil an Bestand von 33 HWK (ODAV-Eintragungen in Rollen und Verzeichnisse)
***) Hochrechnung auf Basis prozentualer Anteile der ODAV-Kammern
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 8. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung von Auswirkungen der 
Handwerksnovelle 2004 auf den Frauenanteil in den B1-Gewerken bei 
den Auszubildenden, den Gesellenprüfungen, den Meisterprüfungen, bei 
der Führung von Betrieben sowie bei Gründungen, und wie bewertet sie 
diese?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Erkenntnisse vor.
Wissenschaftliche Untersuchungen der Auswirkungen der Handwerksnovelle 
2004 nehmen in der Regel keine Unterscheidung nach Geschlecht vor.

 9. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über den Frauenanteil in 
Meisterprüfungsausschüssen in Tischler-, Maler- und Lackierer-, Kfz-
Mechatronik-, Elektronik-, Metallbau- und Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnikanlagengewerken, und wie bewertet sie diesen (bitte nach 
Gewerken sowie, falls bekannt, Entwicklungen über mehrere Jahre hin-
weg aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

10. Wie hoch ist der Frauenanteil beim Aufstiegs-BAföG in Bezug auf die 
Anzahl der Personen, die das Aufstiegs-BAföG in Anspruch nehmen, und 
in Bezug auf die Fördersumme (bitte für die Jahre seit 2002 aufschlüs-
seln)?

Nach der Bundesstatistik zum Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 
stellt sich der Frauenanteil unter den mit AFBG Geförderten seit 2002 wie folgt 
dar:

Drucksache 19/14360 – 10 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

juris Lex QS
11052024 ()



Tabelle: Frauenanteil in der AFBG-Förderung

Quelle: Statistisches Bundesamt 2019
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Da in der AFBG-Bundesstatistik zu der erbetenen Datenkombination aus Ge-
schlecht und finanziellem Aufwand keine Daten ausgewiesen werden, können 
hierzu keine Angaben gemacht werden.

11. Wie viele Personen erhielten beim Aufstiegs-BAföG einen Darlehnserlass 
bei Prüfungserfolg (bitte für die Jahre seit 2009 und nach Geschlechtern 
sowie, falls möglich, nach Handwerk aufschlüsseln)?

Nach der AFBG-Bundesstatistik stellt sich die Gewährung der Erlasse bei Prü-
fungserfolg wie folgt dar:
Tabelle: Erlasse in der AFBG-Förderung

Quelle: Statistisches Bundesamt 2019

Vollständige Erlassdaten liegen erst seit dem Berichtsjahr 2010 vor.
Da in der AFBG-Bundesstatistik zu der erbetenen Datenkombination aus Er-
lassen und Geschlecht keine Daten ausgewiesen werden, können hierzu keine 
Angaben gemacht werden.

12. Wie viele Meisterstücke wurden im Rahmen eines Aufstiegs-BAföGs 
gefördert (bitte für die Jahre seit 2002 und nach Geschlechtern aufschlüs-
seln)?

13. Wie hoch waren die durchschnittlichen Förderungen für ein Meisterstück 
im Rahmen des Aufstiegs-BAföGs (bitte für die Jahre seit 2002 und nach 
Geschlechtern aufschlüsseln)?

Die Fragen 12 und 13 werden gemeinsam beantwortet.
Die Zahl der seit 2002 geförderten fachpraktischen Arbeiten in der Meister-
prüfung (Meisterstück) sowie vergleichbarer Arbeiten in anderen Wirtschafts-
bereichen sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:
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Tabelle: Geförderter und finanzieller Aufwand der Meisterstücke (Bewilligun-
gen):

Quelle: Statistisches Bundesamt 2019

Finanzieller Aufwand (Geförderte insgesamt): Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme
auf- und abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung der Einzelangaben geringfügige 
Abweichungen in der Endsumme ergeben.
Jahr 2016: Einschließlich Zuschuss zum Meisterstück, der für neue Förderungen ab dem 1. August 2016 ge-
währt wurde. Diese Angaben liegen nicht aus allen Ländern vor.

Da in der AFBG-Bundesstatistik zu den erbetenen Datenkombinationen aus 
Meisterstück und Geschlecht sowie Meisterstück, Geschlecht und durchschnitt-
licher Fördersumme keine Daten ausgewiesen werden, können hierzu keine 
Angaben gemacht werden.

14. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung darüber, wie viele Frauen 
aus dem gewerblich-technischen Handwerk nach der Gesellenprüfung 
den Beruf wechseln, und ob dieser Anteil höher ist als bei den männ-
lichen Handwerkern, und wie bewertet sie diese?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Erkenntnisse vor.

15. Wie viele Personen im gewerblich-technischen Handwerk haben Leistun-
gen zur Eingliederung nach § 16c des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB II) und Gründungszuschuss nach § 93, 94 SGB III erhalten (bitte 
für die Jahre seit 2002 und nach Geschlechtern aufschlüsseln)?

Im Jahresdurchschnitt 2018 nahmen nach Angaben der Förderstatistik der BA 
365 Personen aus dem gewerblich-technischen Handwerk einen Gründungs-
zuschuss gemäß § 93 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) in An-
spruch, 22 Personen aus dieser Handwerkssparte erhielten Leistungen zur Ein-
gliederung von Selbstständigen (§ 16c SGB II). Unter diesen Teilnehmenden 
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befanden sich 120 bzw. zehn Frauen. Weitere Ergebnisse können der nach-
folgenden Tabelle entnommen werden.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019

16. Wie viele Frauen mit einem gewerblich-technischen Berufsabschluss wa-
ren durchschnittlich im letzten Jahr arbeitslos gemeldet?

Als Arbeitslose mit gewerblich-technischem Berufsabschluss gelten in dieser 
Auswertung diejenigen, deren Ausbildungsberuf dem genannten Berufsaggre-
gat „Handwerksberufe“ angehört. Auf Basis dieses Ansatzes wurden nach An-
gaben der BA im Jahr 2018 durchschnittlich 66.000 arbeitslose Frauen mit 
einem gewerblich-technischen Berufsabschluss gezählt.
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17. Wie viele Arbeitslose wurden durch Arbeitsagenturen und Jobcenter im 
letzten Jahr ins gewerblich-technische Handwerk vermittelt, und wie 
viele davon waren Frauen?

Die Aufgabe der BA besteht darin, Menschen und Arbeit zusammenzubringen. 
Die Unterstützung, die Arbeitsuchende auf dem Weg in eine neue Beschäfti-
gung, aber auch Arbeitgeber bei der Stellenbesetzung benötigen, ist dabei stark 
von individuellen Bedarfen abhängig. Bei den Arbeitsuchenden umfasst die 
Arbeit der BA vor Ort daher eine ganze Bandbreite von vermittlungsvorberei-
tenden Leistungen, die den Arbeitsuchenden bei der Jobsuche unterstützen. 
Diese reichen von einem Profiling zur Standortbestimmung, welches die Stär-
ken und Einsatzmöglichkeiten verdeutlicht, über Beratung zu den richtigen 
Suchwegen und Strategien – ggf. auch zu einem erforderlichen Perspektiv-
wechsel – bis hin zur Förderung von Qualifizierung oder Beschäftigungsauf-
nahme.
Eine Arbeitsvermittlung durch die BA liegt immer dann vor, wenn nach Aus-
wahl und Vorschlag durch eine Arbeitsvermittlerin oder einen Arbeitsvermittler 
einer Arbeitsagentur oder eines Jobcenters ein Arbeitsvertrag abgeschlossen 
wird und ein Beschäftigungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehme-
rin bzw. Arbeitnehmer zustande kommt. Die statistisch ausweisbare Vermitt-
lung nach Auswahl und Vorschlag beruht auf einem eher technischen Abgleich 
von Stellenangeboten und Bewerberprofilen.
Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA nahmen im Jahr 2018 rund 
224.000 Arbeitslose eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im 
gewerblich-technischen Tätigkeitsbereich auf (darunter 35.000 Frauen). 26.000 
dieser Abgänge aus Arbeitslosigkeit (darunter 4.000 Frauen) kamen durch Ver-
mittlung nach Auswahl und Vorschlag durch eine Agentur für Arbeit oder ein 
Jobcenter zustande.

Spezifische Hürden für Frauen in Handwerksberufen:

18. Welche spezifischen Hürden für Frauen sind in männerdominierten 
Branchen des Handwerks nach Kenntnis der Bundesregierung weiterhin 
vorhanden, und wie bewertet die Bundesregierung diese?

Das Handwerk zählt in Deutschland immer noch zu den männlich dominierten 
Berufsbereichen. In 2018 verteilten sich 19,2 Prozent Frauen und 80,8 Prozent 
Männer auf die einzelnen Ausbildungsbereiche im Handwerk (Destatis 2019).
Allerdings befindet sich das Handwerk seit etwa zehn Jahren im (Geschlech-
ter-)Wandel. Haben sich die Frauen bisher insbesondere auf die kaufmänni-
schen Berufe und das Friseurhandwerk konzentriert, wählen sie zunehmend 
auch bislang eher männlich geprägte Ausbildungsberufe, wie z. B. Tischlerin, 
Malerin und Lackiererin, Bäckerin und Kraftfahrzeugmechatronikerin. In die-
sen Berufen hat sich der Anteil der Frauen zum Teil deutlich erhöht. Andere 
Berufe sind bereits von „Männerdomänen“ zu „Frauendomänen“ geworden: der 
Goldschmiede- oder der Konditorinnen- und Konditorenberuf zum Beispiel. 
Dagegen haben sich traditionell von Frauen bevorzugte Berufe, wie der der Hö-
rakustikerinnen und Hörakustiker, zwischenzeitlich dahingehend verändert, 
dass sie für beide Geschlechter interessant sind.
Insgesamt beträgt der Anteil der Frauen an den neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträgen im Handwerk knapp 22 Prozent. Die zehn beliebtesten gewerb-
lich-technischen Berufe der Frauen sind Friseur/Friseurin, Augenoptiker/
Augenoptikerin, Konditor/Konditorin, Tischler/Tischlerin, Zahntechniker/
Zahntechnikerin, Maler/Malerin und Lackierer/Lackiererin, Kraftfahrzeug-
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mechatroniker/Kraftfahrzeugmechatronikerin, Hörgeräteakustiker/Hörgeräte-
akustikerin und Bäcker/Bäckerin.
Das Handwerk eröffnet vielfältige Berufs- und Karrierechancen. Viele Frauen, 
die im Handwerk eine Ausbildung machen, übernehmen danach Verantwortung 
in einem Unternehmen. Im Jahr 2017 haben Frauen etwa jede sechste Meister-
prüfung (16,8 Prozent) absolviert und sogar jeder fünfte Handwerksbetrieb 
(19,4 Prozent) wird von einer Frau geführt.
Obgleich Frauen grundsätzlich in allen Gewerken arbeiten können, können die 
immer noch weit verbreiteten Geschlechterklischees mögliche Hürden dar-
stellen, die sowohl junge Frauen als auch junge Männer in der Auswahl ihrer 
Ausbildungsberufe einschränken. Ziel der Bundesregierung ist es, die Poten-
ziale junger Menschen zu fördern, unabhängig von einengenden Rollenstereo-
typen. Dies ist u. a. das Ziel der Initiative Klischeefrei (s. unten). Ferner unter-
stützt die Bundesregierung eine gleichstellungsfördernde Unternehmenskultur, 
die auf eine Verbesserung der Aufstiegs- und Entwicklungschancen von Frauen 
im Handwerk abzielt. Mit dem Projekt „Frauen stärken das Handwerk“ wurden 
im Rahmen des durch den Europäischen Sozialfonds unterstützten Bundes-
programms „Fachkräfte sichern: weiterbilden und Gleichstellung fördern“ z. B. 
gemeinsame Leitlinien für mehr Chancengleichheit im Berliner Handwerk ent-
wickelt und verabschiedet. Auf einer individuellen Ebene werden Qualifizie-
rungen und Gruppencoachings für Frauen im Handwerk durchgeführt mit dem 
Ziel, die persönlichen Aufstiegs- und Entwicklungschancen zu stärken.
Mit der 2016 gestarteten Initiative Klischeefrei unterstützt die Bundesregierung 
Jugendliche dabei, sich von geschlechterstereotypischen Berufswahlentschei-
dungen zu befreien. Die bundesweite Verbreitung des klischeefreien Ansatzes 
in der Berufsorientierung steht im Mittelpunkt der bundesweiten Initiative; mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf klischeefreier Sprache und auf geschlech-
tergerechten Materialien und Angeboten. Einbezogen werden alle Aktiven, die 
Kinder und Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben begleiten: Frühe Bil-
dung, Schulen, Eltern, Hochschulen, Berufsberatung, die Wirtschaft und andere 
Institutionen. Mittlerweile fördern rund 200 Partnerinnen und Partner in Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft Jugendliche bei ihrer Berufs- und 
Studienwahl, die frei ist von tradierten Geschlechterzuweisungen oder Kli-
schees. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks gehört dieser Initiative 
ebenfalls an.
Auch darüber hinaus ist die Handwerksorganisation bemüht, den Frauenanteil 
im Handwerk weiter zu steigern, insbesondere mit der Imagekampagne des 
Handwerks. Dieser Kampagne ist es wichtig, auch Frauen im Handwerk mitzu-
nehmen und ein Augenmerk darauf zu legen, auch die Geschichten junger 
Frauen im Handwerk als Erfolgsgeschichten zu erzählen – ob auf Plakaten, 
Filmen oder in Social-Media-Aktionen.
Im vergangenen Jahr wurde dazu unter anderem mit der Optiker-Meisterin Eva 
Trummer zusammengearbeitet sowie mit Katharina Koch, selbst Gewinnerin 
des Wettbewerbs „Unternehmerfrau im Handwerk 2017“. In der Kampagnen-
aktion „Die nächste Generation“ haben sie Einblick in ihren Werdegang gege-
ben und andere jungen Menschen dazu ermuntert, das Handwerk auszuprobie-
ren. Gerade für junge Mädchen haben die Geschichten solcher jungen Frauen 
im Handwerk einen großen Vorbildcharakter und können Inspiration sein.
Die Erfolgsgeschichten aus der Aktion „Die nächste Generation“ waren im 
Übrigen so überzeugend, dass die gesamte Kampagnenkommunikation nun-
mehr auf Kampagnenbotschafterinnen und -botschafter aufbaut. Fünf davon ge-
ben der Kampagne auf Plakaten und in Bewegtbildern ihr Gesicht. Darunter 
zwei starke junge Frauen: Johanna Röh, eine junge Tischlerin, die vier Jahre 
lang weltweit auf der Walz war und ihre internationalen Erfahrungen jetzt in 
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den eigenen Betrieb einfließen lässt, und Antonia Ramb, Kosmetikerin im 
zweiten Lehrjahr, die sich in jungen Jahren als Social-Influencerin bereits einen 
Namen gemacht hat.
Zu Female Empowerment hat es auf den Social-Media-Kanälen des Handwerks 
im Frühjahr einen Themenmonat gegeben, in dem erfolgreiche Frauen im 
Handwerk in den Postings dargestellt wurden. Eine begleitende T-Shirt Aktion 
hat zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Thema Frauen im Handwerk gelegt. 
An unterschiedliche (junge) Handwerkerinnen wurden T-Shirts mit dem Auf-
druck „Fähig, furchtlos, female – Frauen im Handwerk“ gesendet mit dem Auf-
ruf, Bilder mit den Shirts auf Instagram zu posten. Die Aktion sorgte dafür, 
dass die weibliche Seite des Handwerks in den sozialen Medien prominent dar-
gestellt wurde.
Das Thema Female Empowerment wurde zudem anlässlich des Tags des Hand-
werks im Outdoor-Magazin des Handwerks auf der Bundesgartenschau in Heil-
bronn präsentiert.
Aus Sicht der Bundesregierung ist eine geschlechtergerechte Berufs- und Stu-
dienorientierung wichtig. Noch immer zu häufig werden in der Berufsorientie-
rung und -beratung nicht primär die Fähigkeiten der Jugendlichen in den Blick 
genommen und daraus attraktive Berufswege für sie aufgezeigt, sondern – teils 
unbewusst – geschlechterangepasste Berufswege vorgeschlagen. Die Bundes-
regierung und das Handwerk bemühen sich, Geschlechterklischees aufzuwei-
chen, damit die Potenziale von jungen Menschen besser ausgeschöpft werden 
können.

19. Welche Schutzbestimmungen gelten für die selbstständige schwangere 
Unternehmerin eines Handwerksbetriebes im Vergleich zu den Rege-
lungen für Angestellte, welche während der gesamten Schwangerschaft 
nicht mit Arbeiten beschäftigt werden dürfen, bei denen sie schädlichen 
Auswirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von 
Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütte-
rungen oder Lärm ausgesetzt sind, und wie bewertet die Bundesregierung 
diese?

Grundsätzlich gelten arbeitsschutz- und mutterschutzrechtliche Regelungen 
nicht für selbstständig Erwerbstätige, da Art und Umfang der eigenen Absiche-
rung der Entscheidung der selbstständig Tätigen vorbehalten ist. Der Mutter-
schutz gilt nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) grundsätzlich nur für 
Frauen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen.
Neben den (abhängig) Beschäftigten werden hinsichtlich des Gesundheitsschut-
zes und des besonderen Kündigungsschutzes allerdings auch die Frauen, die 
selbstständig tätig sind, aber wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit 
als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind, vom MuSchG erfasst (§ 1 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 MuSchG). Die Pflichten nach dem MuSchG gelten 
für den Dienstberechtigten oder Besteller jedoch nur insoweit, als sie in ihren 
Einflussbereich fallen. Zudem tritt nach § 2 Absatz 3 Satz 3 MuSchG für eine 
selbstständig erwerbstätige Frau, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbst-
ständigkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen ist, an die Stelle des Be-
schäftigungsverbots nach den §§ 3, 4, 5, 9 Absatz 3, § 12 Absatz 1 Nummer 3 
und § 15 MuSchG die Befreiung von der vertraglich vereinbarten Leistung. 
Nach § 2 Absatz 3 Satz 4 MuSchG kann sie sich jedoch gegenüber dem Dienst-
berechtigten oder Besteller bereiterklären, die vertraglich vereinbarte Leistung 
zu erbringen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Art und Um-
fang der sozialen Absicherung in der Entscheidung der selbstständig erwerbs-
tätigen Frau liegt. Vor diesem Hintergrund soll ihr auch die Entscheidung über 
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die Fortführung der Erwerbstätigkeit überlassen bleiben. Der Dienstberechtigte 
oder Besteller darf in diesen Fällen nicht von ihr verlangen, die vertraglich ver-
einbarte Leistung zu erbringen. Erbringt sie diese Leistung nicht, muss der 
Dienstberechtigte oder Besteller seinerseits nicht die vereinbarte Vergütung be-
zahlen.
Auch für Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als ar-
beitnehmerähnliche Personen anzusehen sind, finden die mutterschutzrecht-
lichen Regelungen zum Leistungsrecht gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 
MuSchG keine Anwendung, da Art und Umfang der finanziellen Absicherung 
der Entscheidung der selbstständig Tätigen vorbehalten ist und somit außerhalb 
des Verantwortungs- und Gestaltungsbereichs des Auftraggebers liegt.

20. Welche Möglichkeiten bestehen für selbstständige Frauen in Tischler-, 
Maler- und Lackierer-, Kfz-Mechatronik-, Elektronik-, Metallbau- und 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikanlagengewerken sowie im Hand-
werk generell, sich für den Fall beruflicher Unterbrechungen durch 
Schwangerschaft und Mutterschaft finanziell abzusichern?

Selbstständige, die im Rahmen einer freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versichert sind, haben die Möglichkeit, Kranken-
geld als Wahlleistung durch die Krankenkasse abzusichern und erhalten dann 
für die gesetzlichen Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz sowie für den 
Tag der Entbindung Mutterschaftsgeld in Höhe des Krankengeldes von ihrer 
Krankenkasse.
Selbstständige, die privat krankenversichert sind, erhalten für die gesetzlichen 
Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz sowie für den Tag der Entbindung 
das vereinbarte Krankentagegeld, wenn sie einen Versicherungstarif abge-
schlossen haben, der einen Anspruch auf Krankentagegeld enthält. Sie erhalten 
das Krankentagegeld allerdings nur, soweit ihnen kein anderweitiger angemes-
sener Ersatz für ihren Verdienstausfall zusteht.
Für berufliche Unterbrechungen durch Krankheit infolge der Schwangerschaft 
können sich privat krankenversicherte selbstständige Frauen durch das vertrag-
lich zu vereinbarende Krankentagegeld absichern.
Selbstständige Mütter und Väter haben in der Zeit nach der Geburt des Kindes 
Anspruch auf Elterngeld. Es ersetzt 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbs-
tätigkeit vor der Geburt des Kindes und wird bis zu einem Höchstbetrag von 
1.800 Euro monatlich gezahlt, weil die Eltern zeitweise weniger oder gar nicht 
mehr arbeiten. Entscheidend für die Höhe des Elterngeldes ist das Einkommen 
im Jahr vor der Geburt des Kindes.
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21. Besteht für eine schwangere selbstständige Frau, welche sich freiwillig 
gesetzlich versichert hat, mit einer entsprechenden Wahlerklärung nach 
§ 44 Absatz 2 SGB V, und welche Arbeiten realisiert, bei denen sie 
schädlichen Auswirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder 
Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, 
von Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt ist, nach Ansicht der Bundes-
regierung die Möglichkeit, sich von einem Arzt ein Beschäftigungsverbot 
auferlegen zu lassen, und wenn ja, bewertet die Bundesregierung diese 
Möglichkeit als ausreichend zum Schutz der schwangeren Frauen, auch 
in finanzieller Hinsicht?

Soweit die Selbstständige nicht als arbeitnehmerähnliche Person einzustufen 
ist, kann sie auch kein Beschäftigungsverbot erhalten, da das Beschäftigungs-
verbot an den Arbeitgeber adressiert ist, der die Frau nicht mit einer Tätigkeit 
beschäftigen darf, die eine unverantwortbare Gefährdung für die Frau oder ihr 
Kind darstellt. Das Beschäftigungsverbot findet somit nur Anwendung, soweit 
die schwangere oder stillende Frau in einem besonderen Abhängigkeitsverhält-
nis im Sinne des § 1 Absatz 2 MuSchG steht.

22. Welche Lücken sieht die Bundesregierung bei den derzeitigen Möglich-
keiten zur Absicherung beruflicher Unterbrechung wegen Schwanger-
schaft für Selbstständige?

Welche Schritte wird die Bundesregierung unternehmen, um diese 
Lücken zu schließen?

Wie aus der Antwort zu Frage 20 ersichtlich, haben Selbstständige die Mög-
lichkeit, sich für die Fälle beruflicher Unterbrechungen wegen Mutterschutz 
und Krankheit infolge einer Schwangerschaft finanziell abzusichern.
Der Bundesgesetzgeber hat mit der Novellierung des § 192 Absatz 5 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes im April 2017 eine Lücke für privat versicherte 
selbstständige Frauen während des Mutterschutzes für den Bereich des privaten 
Versicherungswesens geschlossen.

23. Zu welchen Ergebnissen kam die ressortübergreifende Arbeitsgruppe, 
welche – wie in der Antwort zu Frage 24 der Kleinen Anfrage auf Bun-
destagsdrucksache 18/2983 angekündigt – im Rahmen der gemeinsamen 
Initiative vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Frauen 
gründen – Gründerinnen und Unternehmerinnen in Deutschland stärken“ 
vereinbart wurde, um für Selbstständige während Schwangerschaft und 
Stillzeit bessere Bedingungen zu schaffen?

Wie sind der derzeitige Stand und der weitere Zeitplan für die Umsetzung 
der Ergebnisse?

Die im Rahmen der Initiative „Frauen gründen – Gründerinnen und Unterneh-
merinnen in Deutschland stärken“ im Ressortkreis zunächst angedachte Ein-
richtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe zum Thema „Mutterschutz für 
Selbstständige“ wurde auf Bundesebene nicht mehr als zielführend angesehen. 
Die möglichen Verbesserungsvorschläge müssen auf der Ebene der berufsstän-
dischen Verbände bzw. im Bereich des privaten Versicherungswesens umge-
setzt werden. Dabei ist der volle Lohnersatz bei den Mutterschaftsleistungen 
nicht zuletzt auch vor dem ordnungsrechtlichen Hintergrund zu sehen, dass 
nichtselbstständig erwerbstätige Frauen mutterschutzrechtlichen Beschäfti-
gungsverboten unterliegen, die für Selbstständige nicht gelten. Selbstständig er-
werbstätigen Frauen einen den Mutterschaftsleistungen vergleichbaren Leis-
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tungsumfang ohne Beitragszahlungen aus Steuermitteln zu gewähren, erscheint 
sozialpolitisch nicht vertretbar.

24. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Anzahl der werden-
den Mütter im Handwerk, welche aufgrund eines Beschäftigungsverbotes 
teilweise oder völlig mit ihrer Arbeit als Handwerkerin aussetzen müssen, 
und wie viele von ihnen infolge dessen ihren Handwerksberuf vollständig 
aufgegeben haben?

Wie bewertet die Bundesregierung diese Problematik?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis über die Anzahl von Arbeitsunter-
brechungen von Frauen infolge von Schwangerschaft und Stillzeit. Es gibt kei-
ne amtliche Statistik über die Anzahl von Beschäftigungsverboten.

25. Sieht die Bundesregierung das österreichische Modell der „Betriebs-
hilfe“, bei dem der Betrieb einer schwangeren Selbstständigen ohne 
Unterbrechung weiterlaufen kann, weil eine Aushilfe gestellt wird (siehe 
www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/gesundheit_und_sicher
heit/mutterschutz/leistungen_selbststaendige/Seite.2930100.html), als 
geeignet an, Benachteiligungen von selbstständigen Frauen bei Schwan-
gerschaft zu verringern?

Die Bundesregierung äußert sich nicht zu sozialpolitischen Regelungen anderer 
Staaten.

26. Welche spezifischen Probleme beim Elterngeld für selbstständige Frauen 
gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung, und wie bewertet sie diese?

Der Bundesregierung sind keine spezifischen Probleme für selbstständige 
Frauen beim Elterngeld bekannt. Im Gegenteil: Selbstständige Mütter, die häu-
fig den Wunsch haben, früh nach der Geburt wieder (teilweise) in den Job ein-
zusteigen, können besonders von der Flexibilität von Elterngeld und Elterngeld 
Plus profitieren. Das Elterngeld Plus erleichtert die Kombination aus Teilzeit-
arbeit und Elterngeldbezug und führt dazu, dass Eltern mit Teilzeiteinkommen 
oder nachlaufenden Einkünften mehr vom Elterngeld profitieren können, als 
wenn es nur das Basiselterngeld gäbe.

27. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Inanspruchnahme 
von Krankengeld bei Erkrankung eines gesetzlich oder privat versicherten 
Kindes durch angestellte und selbstständige Frauen (durchschnittliche 
Höhe, durchschnittliche Dauer) im Vergleich zu Männern?

Die Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung weist für das Krankengeld 
bei Erkrankung des Kindes die Anzahl der Leistungsfälle und -tage für das Jahr 
2018 wie folgt aus:
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Tabelle: Leistungsfälle und Leistungstage

Quelle: GKV-Statistik KG2

Eine Differenzierung nach angestellten und selbstständigen Mitgliedern findet 
nicht statt.
Die Statistik über die Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenver-
sicherung weist die Ausgaben für das Krankengeld bei Erkrankung des Kindes 
insgesamt aus (2018: 259,3 Mio. Euro). Es wird nicht nach Geschlecht bzw. an-
gestellten und selbstständigen Versicherten differenziert.

28. Gilt die Vorschrift in § 3 Absatz 1 der Arbeitsstättenverordnung, dass für 
Betriebe mit weniger als neun Beschäftigten eine von innen abschließbare 
(Unisex-)Toilette ausreicht, also keine zwei nach Geschlechtern getrenn-
ten Toiletten notwendig sind, nach Ansicht der Bundesregierung ab neun 
Vollzeitäquivalenten oder ab neun „Köpfen“?

Wie ist die Situation auf Baustellen?

Welche Gründe sprechen nach Ansicht der Bundesregierung gegen 
Unisex-Toiletten auch für größere Betriebe?

Die angeführte Regelung, dass in Betrieben mit bis zu neun Beschäftigten auf 
getrennt eingerichtete Toiletten-, Wasch- und Umkleideräume für weibliche 
und männliche Beschäftigte verzichtet werden kann, wenn eine zeitlich ge-
trennte Nutzung sichergestellt ist, entspringt der Technischen Regel für Arbeits-
stätten (ASR) A4.1 „Sanitärräume“, Ziffer 4 Absatz 6.
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) wird durch die ASR konkretisiert. 
Sie legen in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei der Arbeit Mindestanforderungen fest, bei deren Ein-
haltung der Arbeitgeber davon ausgehen kann, dass er die Anforderung der 
Verordnung erfüllt. Die Anforderungen können seitens der Arbeitgeber gegen-
über ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch weitergeführt bzw. er-
höht werden.
Die Bestimmung der notwendigen Anzahl von Toiletten für Beschäftigte ba-
siert auf der Gleichzeitigkeit der Nutzung. Somit ist die Regelung aus Ziffer 4 
Absatz 6. ASR A4.1 „Sanitärräume“ an der maximalen Beschäftigtenzahl aus-
zurichten, die gleichzeitig in einer Arbeitsstätte tätig sind.
Nach Ziffer 8.1 Absatz 3 ASR A4.1 „Sanitärräume“ gilt, dass abweichend von 
der Regelung nach Ziffer 4 Absatz 6. ASR A4.1 auf Baustellen bis 21 Beschäf-
tigte auf getrennt eingerichtete Toilettenräume für weibliche und männliche Be-
schäftigte verzichtet werden kann, wenn eine zeitlich getrennte Nutzung sicher-
gestellt ist.
Auf Basis der aktuellen ArbStättV kann der Arbeitgeber Unisex-Toilettenräume 
auch in Arbeitsstätten mit einer höheren Anzahl von Beschäftigen einrichten, 
wenn eine zeitlich getrennte Nutzung der Unisex-Toilettenräume sichergestellt 
wird.
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29. Entsprechen nach Kenntnis der Bundesregierung die für Frauen und 
Männer unterschiedlichen Vorgaben in Bezug auf zu tragendes Gewicht 
in der „Hettinger Tabelle“ dem Stand der aktuellen arbeitsmedizinischen 
Forschung, und stellt das nach Ansicht der Bundesregierung ein Hinder-
nis für die Ausübung bestimmter Handwerksberufe dar?

Geschlechtsbezogene Unterschiede in Bezug auf Muskelkraft und kardio-
pulmonale Ausdauer sind bekannt und müssen in der Gefährdungsbeurteilung 
berücksichtigt werden. Konkrete Lastgewichte allein sind aber für eine voll-
ständige Gefährdungsbeurteilung nicht geeignet. Im Unterschied zu den von 
Hettinger (1981) empfohlenen Grenzlasten für das Heben und Tragen von Las-
ten verwenden aktuelle Gefährdungsbeurteilungsmethoden wie die unter Feder-
führung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin entwickelten 
Leitmerkmalmethoden daher sowohl die Lastgewichte und die Häufigkeit des 
Hebens und Tragens als auch zusätzliche Aspekte wie Körperhaltung, Arbeits-
umgebungsfaktoren und Faktoren der Arbeitsorganisation. Mit den Leitmerk-
malmethoden wird ein Punktwert errechnet, der sich aus Zeit, Last, Haltung 
und Ausführungsbedingungen ergibt und der einem Risikobereich zugeordnet 
wird. Dieser Risikobereich spiegelt die Wahrscheinlichkeit einer körperlichen 
Überbeanspruchung wider. Um die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Leis-
tungsfähigkeit zu berücksichtigen, verwendet beispielsweise die Leitmerkmal-
methode zur Gefährdungsbeurteilung beim Heben, Halten und Tragen für Frau-
en höhere Lastwichtungen. Da die Punktwerte für Frauen wegen der höheren 
Lastwichtungen größer ausfallen als für Männer, wird der Bereich der „wesent-
lich erhöhten Belastung“, ab dem Maßnahmen erforderlich sind, eher erreicht 
(siehe www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-
Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html).
Die Bundesregierung hat keine Anhaltspunkte dafür, dass Frauen allein auf-
grund des zu tragenden Gewichts an der Ausübung bestimmter Handwerks-
berufe gehindert werden. Auch Frauen, die in Berufen mit einem hohen 
Frauenanteil arbeiten, sind hohen physischen Belastungen durch Heben, Halten 
und Tragen ausgesetzt (beispielsweise in der Pflege). Hier sind hohe physische 
Anforderungen demnach kein Hindernis für einen Eintritt in den Beruf.
Speziell den Mutterschutz betreffend hat der 2018 im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingerichtete 
Ausschuss für Mutterschutz die Aufgabe, auch zu derartigen Fachfragen ge-
gebenenfalls sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische 
Regeln zum Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes auf-
zustellen. Dem Ausschuss gehören 15 ehrenamtliche Mitglieder an, die die 
öffentlichen und privaten Arbeitgeber, die Ausbildungsstellen, die Gewerk-
schaften, die Studierendenvertretungen, die Landesbehörden und insbesondere 
auch die Wissenschaft vertreten. Ob die Belastungsgrenzen gemäß der 
„Hettinger-Tabelle“ aus dem Jahr 1981 dem Stand der aktuellen arbeitsmedizi-
nischen Forschung entsprechen, ist derzeit noch nicht vom Ausschuss für Mut-
terschutz geprüft worden.
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Frauenförderung

30. Welche Netzwerke zur speziellen Förderung oder Beratung von Frauen 
im Handwerk existieren nach Kenntnis der Bundesregierung, und welche 
davon fördert sie (bitte jeweils angeben, ob bundesweites oder länder-
spezifisches Netzwerk, sowie seit wann es existiert, sowie bei Bundes-
förderung seit wann und wie lange es mit wie viel Fördermitteln gefördert 
wurde)?

Falls die Bundesregierung kein solches Netzwerk fördert, warum nicht?

Eine flächendeckende und dauerhaft organisierte Struktur des Erfahrungsaus-
tauschs, der Information und der Förderung von Frauen im Handwerk bieten 
der Bundesverband der UnternehmerFrauen im Handwerk e. V. und seine 
Landesverbände. Der Verband wird vom Bund nicht institutionell gefördert.
Unter dem Dach der „bundesweiten gründerinnenagentur“ (bga) werden Frauen 
in allen Bundesländern von zahlreichen Regionalverantwortlichen und Netz-
werken auf ihrem Weg in die unternehmerische Selbstständigkeit unterstützt. 
Aufgabe der bga ist es, insbesondere bundesweit Informationen und Service-
leistungen zur unternehmerischen Selbstständigkeit von Frauen zu bündeln und 
weiterzuentwickeln. Die Förderung durch den Bund und das Land Baden-
Württemberg ermöglicht die Auffindbarkeit der Ansprechpartnerinnen, Netz-
werke und Veranstaltungen über eine im Internet öffentlich zugängliche Daten-
bank (www.gruenderinnenportal.de/bga_ifex/Netzwerke/index.php), die in das 
Existenzgründungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
integriert ist (www.existenzgruenderinnen.de). Die Netzwerke profitieren in der 
Regel davon, dass sie einen branchenübergreifenden Austausch von Erfahrun-
gen und Know-how ermöglichen.
Welche handwerksspezifischen Frauennetzwerke auf lokaler Ebene oder auf 
Ebene der Handwerkskammern bestehen, wird vom Bund nicht erhoben.

31. Welche spezifischen Förderungen gibt es für Frauen im Handwerk, und 
gab es schon Evaluationen dieser Förderungen, und wenn ja, zu welchem 
Ergebnis kamen diese (bitte nach Programm oder Projekt einzeln auf-
führen, sowie Fördervolumen und Jahr nennen)?

Die Bundesregierung setzt sich seit 2001 mit dem bundesweiten Aktionstag 
Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag dafür ein, den Anteil von Frauen in männ-
lich konnotierten Berufsbereichen, wie dem Handwerk, zu erhöhen. In Koope-
ration mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks werden jährlich am 
Aktionstag Schnupperpraktika speziell für Mädchen in Handwerksbetrieben an-
geboten. Mädchen lernen dort weibliche Vorbilder kennen und ihre eigenen Er-
fahrungen wirken gegen immer noch weit verbreitete klischeehafte Vorurteile. 
So gelingt es, das Interesse der Mädchen für das Handwerk zu wecken bzw. zu 
verstärken und den Kontakt zu den Handwerksbetrieben herzustellen.
Der Girls‘Day wurde im Jahr 2018 evaluiert (www.girls-day.de/content/downlo
ad/7173/file/GirlsDay_BoysDay_Evaluationsergebnisse.pdf). Seit 2001 haben 
fast zwei Millionen Mädchen teilgenommen. 61 Prozent der befragten Schüler-
innen bewerteten den Tag als hilfreich oder sehr hilfreich für ihre Berufswahl-
orientierung. 27 Prozent der Unternehmen, die mehrfach am Girls‘Day teilge-
nommen haben, haben ehemalige Teilnehmerinnen eingestellt.
Die Bundesregierung hat die Initiative Klischeefrei ins Leben gerufen. Näheres 
hierzu ist der Antwort zu Frage 18 zu entnehmen.
Seit 2011 fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend die Roadshow „Meine Zukunft: Chefin im Handwerk“. Die multi-
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mediale Wanderausstellung der „bundesweiten gründerinnenagentur“ (bga) 
wird in lokale Begleitveranstaltungen eingebunden und hat bereits an über 50 
Orten bei Frauen und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Karriere-
option als Unternehmerin im Handwerk geworben.
Darüber hinaus steht Gründerinnen im Handwerk das umfassende Informa-
tions-, Beratungs- und Unterstützungsangebot des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie zur Verfügung, das insbesondere durch spezifische On-
lineportale (www.existenzgruenderinnen.de), Publikationen (GründerZeiten 
Nr. 3: Existenzgründungen durch Frauen) und Videos von erfolgreichen Grün-
derinnen (www.gruenderplattform.de) den Start in die unternehmerische 
Selbstständigkeit erleichtert.

32. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung seit 2015 ergriffen oder ge-
fördert, um die Akzeptanz von Frauen als Auszubildende in gewerblich-
technischen Handwerken zu erhöhen, da diese wie in der Studie „Frauen 
im Handwerk – Status Quo und Herausforderungen“ von Katarzyna 
Haverkamp von 2015 beschrieben, gegenüber männlichen Bewerbern be-
nachteiligt werden?

Die in der Antwort zu Frage 31 genannten Maßnahmen blicken auf beide Sei-
ten: Zum einen werden Mädchen und junge Frauen ermutigt, eine Berufswahl 
zu treffen, die zu ihren individuellen Potenzialen passt und frei von der Beein-
flussung durch Geschlechterstereotype ist. Zum anderen erhalten Betriebe und 
andere an der Berufsorientierung und Ausbildung beteiligte Personen Anregun-
gen, sich mit ihrer Haltung zur Tätigkeit von Frauen im Handwerk und anderen 
technischen Berufen auseinanderzusetzen und jungen Menschen die gleichen 
Chancen auf berufliche Entfaltung zu eröffnen.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt im Kontext des 
Berufsorientierungsprogramms Mädchen und Jungen dabei, ihre eigenen Be-
gabungen und Interessen zu entdecken. Mit dem Instrument der Potenzialana-
lyse lernen sie frühzeitig in der Schule ihre Stärken und Talente kennen. Mit 
dem sich daran anschließenden Instrument der Werkstatttage können sie ver-
schiedene Berufsfelder, auch aus dem Handwerk, handlungsorientiert erleben 
und sich erproben. Ziel ist es, den jungen Menschen später eine unvoreinge-
nommene Berufswahl unabhängig von Geschlechterstereotypen oder den Er-
wartungen der Eltern zu ermöglichen. Auch im Kontext der Initiative Bildungs-
ketten arbeiten Bund und BA gemeinsam mit den Ländern daran, Geschlechter-
stereotypen, die eine freie Berufswahl der Jugendlichen einengen, abzubauen.
Auch mit der Initiative Klischeefrei will die Bundesregierung Jugendliche da-
bei unterstützen, sich von geschlechterstereotypischen Berufswahlentscheidun-
gen zu befreien. Näheres hierzu ist der Antwort zu Frage 18 zu entnehmen.

33. Sieht die Bundesregierung Sexismus und beständiges Bezugnehmen auf 
Sexualität und Geschlecht als Problem im gewerblich-technischen Hand-
werk an, und wenn ja, welche Maßnahmen dagegen fördert sie?

Der Bundesregierung liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor, die die An-
nahme rechtfertigen würden, dass Sexismus und beständiges Bezugnehmen auf 
Sexualität und Geschlecht gerade im gewerblich-technischen Handwerk ein be-
sonderes Problem darstellen.
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34. Von welchen zusätzlichen Maßnahmen gegen Sexismus im Handwerk hat 
die Bundesregierung Kenntnis, und wie bewertet sie diese?

Der Bundesregierung liegen hierzu ebenfalls keine Erkenntnisse vor.

35. Ist das Thema Sexismus im Programm „unternehmensWert:Mensch“ des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen der 
Beratungen zur Personalführung und des zentralen Handlungsfeldes 
„Chancengleichheit & Diversity“ explizit Bestandteil (bitte begründen)?

Das Programm „unternehmensWert:Mensch“ (uWM) geht sowohl implizit als 
auch explizit auf das Thema Sexismus ein. Implizit ist das Thema im Hand-
lungsfeld Chancengleichheit & Diversity angelegt, welches sich prinzipiell 
allen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung widmet, also auch Sexis-
mus als Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Konkret benannt werden 
darüber hinaus auch die Themen Frauenförderung und faire Karrierechancen 
für beide Geschlechter. Damit trägt das Programm zu den für den Europäischen 
Sozialfonds festgelegten Querschnittszielen Gleichstellung und Nichtdiskrimi-
nierung bei.
Das Handlungsfeld Chancengleichheit & Diversity ist verpflichtender Teil der 
sog. Erstberatung. Bestandteil der anschließend im Unternehmen stattfindenden 
Prozessberatung ist es in den Fällen, in denen im Rahmen der Erstberatung ein 
Handlungsbedarf bei diesem Thema festgestellt wurde, den das teilnehmende 
Unternehmen adressieren möchte.
Explizit verankert ist das Thema Sexismus über die Einbettung in die Initiative 
„Neue Qualität der Arbeit“ (INQA). Die Handlungsfelder von uWM entspre-
chen denen der Initiative, die Kooperation innerhalb von INQA ist ausdrücklich 
Aufgabe der Erstberatungsstellen (Richtlinie für die Förderung von Beratungs-
leistungen von kleinen und mittleren Unternehmen zur Gestaltung einer mit-
arbeiterorientierten und zukunftsgerechten Personalpolitik unter Einbeziehung 
ihrer Beschäftigten – unternehmensWert:Mensch – vom 20. Juli 2017, 3.1).
Im Handbuch für Erstberatungsstellen ist außerdem festgelegt, dass die niedrig-
schwelligen Handlungshilfen, die über INQA angeboten werden, als Informa-
tionsmittel und vorbereitende sowie weiterführende Tools zu nutzen sind 
(S. 73, S. 91, S. 112). Dazu gehören u. a. die sogenannten „INQA-Checks“. Der 
INQA-Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“ geht unter Punkt 2.4 (Umgang mit 
ausgrenzendem Verhalten) explizit auf das Thema Sexismus ein, sexistische 
Bemerkungen und sexistisches Verhalten werden als Beispiele für ausgrenzen-
des Verhalten genannt.

36. Plant die Bundesregierung bei den Überarbeitungen der bundesweit gel-
tenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, für das Handwerk zukünf-
tig eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden.

Die in den Verordnungen verwendeten Bezeichnungen von Personen oder Per-
sonengruppen greifen die Formulierungen des Berufsbildungsgesetzes und der 
Handwerksordnung auf. Bei diesen Gesetzen wurde in diesem Kontext darauf 
geachtet, möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen zu wählen. So spricht 
das Berufsbildungsgesetz von „Ausbildenden“, „Auszubildenden“, „Prüflin-
gen“ und „Prüfenden“.
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